
Blühflächen  
zum Schutz der  
Artenvielfalt



Der Freistaat Sachsen ist auf dem besten Wege, ein zuckersüßes Ho-
nigland zu werden. Gegenwärtig gibt es fast 7.000 Imker, die insge-
samt über 55.000 Bienenvölker halten. Die durchschnittliche Größe 
eines Bienenbestandes beträgt 7,8 Bienenvölker. Obwohl die Imker des 
Freistaates Sachsen jährlich über 1.800 Tonnen Honig erzeugen, stellt 
dies einen Selbstversorgungsgrad von lediglich 41 Prozent dar.
 
Außerdem sind Honig- und Wildbienen, wie die Rostrote Mauerbiene, 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur Sicherung und Steigerung 
der pflanzlichen Erträge in der Landwirtschaft sowie im Obst- und 
Gartenbau unverzichtbar. Das Trachtangebot (Pollen, Nektar) aus der 
modernen landwirtschaftlichen Erzeugung reicht für eine kontinuier-
liche Futterversorgung der Bienen zeitweise nicht aus. Um das Auftre-
ten von Trachtlücken zu vermeiden, sollten Maßnahmen für eine Ver-
besserung der Bienenweide in Gärten, öffentlichen Grünflächen und in 
der Landwirtschaft durch Kommunen, Unternehmen und Privatperso-
nen durchgeführt werden. Ebenso sinnvoll sind die Pflanzung von 
Feldgehölzen und Hecken sowie die Neuanlage von Streuobstwiesen. 
Hierbei sollten nach Möglichkeit gebietsheimisches Pflanzgut und bie-
nenfreundliche Gehölzarten verwendet werden (Weide, Schlehe, Ha-
selnuss)1. 

Die fleißigen  
Bienen brauchen mehr Blüten
Was ist das Problem?  
Zeitweise hungern unsere Bienen!

1 �auf die Bestimmungen des § 40 Absatz 1 des BNatschG wird hingewiesen

Insektenfreundliche Sommerwiese



Was können wir als Bürgerinnen und Bürger,  
Unternehmen, Behörden und Kommunen beitragen?  
Hilfe ist ganz einfach!
 
Nützlich sind Blühflächen oder -streifen mit Mischungen aus ver-
schiedenen standortangepassten Blütenpflanzenarten, die Bienen, 
Schmetterlingen oder anderen Insekten als Wirts-, Nahrungs- oder 
Schutzpflanzen dienen und die über die gesamte Dauer der Vegetati-
onsperiode einen Blühaspekt bieten. Auf den Blühflächen, Blüh- oder 
Schonstreifen ist auf die Anwendung von Pflanzenschutz- und Dünge
mitteln – außer Kalkung – zu verzichten.
 
Auch bei der Nutzung und Ausgestaltung von Kulturflächen in der 
freien Natur und im Siedlungsbereich sollten zusätzliche Nahrungsan-
gebote für Bienen geschaffen werden. Mit naturschutzbezogenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann die Landschaft für die Bienen 
blütenreicher gestaltet werden.

Helfen Sie mit und  
eröffnen Sie das Bienenbuffet!

Weitere Informationen zur 
Biologischen Vielfalt unter
 
www.natur.sachsen.de

http://www.natur.sachsen.de


Hohe Pflanzenvielfalt auf Ackerbrache

Insektenbuffet

Was leistet die Landwirtschaft?  
Insektenfreundliche Flächenbewirtschaftung
 
Die Förderung von Blühflächen, selbstbegrünten Brachen und Grün-
streifen auf Ackerland erfolgt in Sachsen im Rahmen der Richtlinie 
„Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ (AUK/2015). Hinweise zu den 
Fördervorhaben und den förderfähigen Blühmischungen finden Sie unter: 
www.LSNQ.DE/AUK. Zusätzlich werden die Biotopgestaltung, die An- 
lage von Gehölzstrukturen des Offenlandes sowie die Neuanlage von 
Streuobstwiesen über die Richtlinie „Natürliches Erbe“ (NE/2014) geför-
dert. Informationen zur Richtlinie finden Sie unter: www.LSNQ.DE/NE. 
 
In Sachsen werden derzeit 33 Prozent des Grünlandes extensiv oder im 
engeren Sinn naturschutzgerecht bewirtschaftet, was den Bienen und 
anderen Insekten ebenfalls zugutekommt. 

http://www.LSNQ.DE/AUK
http://www.LSNQ.DE/NE
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